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Regeste

Ergänzungsleistung zur AHV/IV | Ergänzungsleistung

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde kann wegen Rechtsverletzung gemäss Art. 95 und Art. 96 BGG erhoben
werden. Die vorinstanzliche Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn
sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG
beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend
sein kann ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt
zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ) und kann deren
Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie
offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG
beruht ( Art. 105 Abs. 1 und 2 BGG ).

E. 2
Streitig und zu prüfen ist der Anspruch auf Ergänzungsleistung für das Jahr 2006 und dabei
namentlich die Frage, ob die in der leistungszusprechenden Verfügung vom 15. Juli 2004
erfolgte und in der Verfügung vom 9. Januar 2006 sowie im Einspracheentscheid vom 8.
Mai 2006 erneut vorgenommene Anrechnung eines hypothetischen Vermögens samt einem
hypothetischen Vermögensertrag zum Gegenstand der Auseinandersetzung gemacht
werden kann. Die Sozialversicherungsanstalt führte im Einspracheentscheid vom 8. Mai
2006 aus, der Einwand zur Zulässigkeit dieser Anrechnung sei erneut zu prüfen. Mangels
Geltendmachung neuer Tatsachen könne diesbezüglich jedoch auf den Einspracheentscheid
vom 22. März 2004 verwiesen werden. Das kantonale Gericht demgegenüber qualifizierte
die Verfügung vom 9. Januar 2006 bzw. den Einspracheentscheid vom 8. Mai 2006 als
Anpassungsverfügung, nicht als erstmalige Leistungszusprache, was zur Folge habe, dass
sich die Überprüfung auf nachträgliche Sachverhaltsänderungen beschränke. Dagegen
wehrt sich der Beschwerdeführer.

E. 3.1
Die Ergänzungsleistungen werden grundsätzlich jährlich ausgerichtet ( Art. 3 Abs. 1 lit. a
ELG ). Basis ist das Kalenderjahr ( Art. 3a Abs. 2 ELG ). Für die Bemessung der
Ergänzungsleistungen ist in der Regel das während des vorausgegangenen Kalenderjahres
erzielte Einkommen sowie das am 1. Januar des Bezugsjahres vorhandene Vermögen
massgeblich ( Art. 23 Abs. 1 ELV ). In Anbetracht der formell-gesetzlichen Ausgestaltung
der Ergänzungsleistung als einer auf das Kalenderjahr bezogenen Versicherung hat das
Eidgenössische Versicherungsgericht in BGE 128 V 39 unter Hinweis auf Judikatur und
Literatur entschieden, eine Verfügung darüber könne in zeitlicher Hinsicht von vornherein



nur für ein Kalenderjahr Rechtsbeständigkeit entfalten. Dies bedeute, dass die Grundlagen
zur Berechnung der Ergänzungsleistungen im Rahmen der jährlichen Überprüfung ohne
Bindung an die früher verwendeten Berechnungsfaktoren und unabhängig von der
Möglichkeit der während der Bemessungsdauer vorgesehenen Revisionsgründe ( Art. 25
ELV ) von Jahr zu Jahr neu festgelegt werden können. Diese Rechtsprechung hat das
Eidgenössische Versicherungsgericht mehrfach bestätigt (Urteile P 75/02 vom 16. Februar
2005, P 55/03 vom 5. März 2004 und P 4/03 vom 17. November 2003).

E. 3.2
Der Beschwerdeführer kann gemäss Rechtsprechung demzufolge die Anrechnung eines
Verzichtsvermögens im Verfahren zur Festsetzung der Ergänzungsleistung für das Jahr
2006 erneut beanstanden und zum Gegenstand der Auseinandersetzung machen, ohne sich
die Verfügung vom 15. Juli 2004 entgegenhalten lassen zu müssen. Es liegt diesbezüglich
auch kein richterlicher Entscheid vor, welcher einer Neubeurteilung entgegenstehen würde
(Urteil P 17/02 vom 17. November 2003, E. 2.2).

E. 4
Die Vorinstanz kritisiert diese Rechtsprechung. Die Argumente sind jedoch teilweise nicht
sachgerecht, teilweise nicht stichhaltig.

E. 4.1
Soweit das kantonale Gericht das Kalenderjahrkonzept kritisiert und als
verfahrensökonomisch unhaltbar qualifiziert, ist darauf hinzuweisen, dass die
grundsätzliche Ausrichtung einer jährlichen Ergänzungsleistung gesetzlich verankert ist (
Art. 3 Abs. 1 lit. a und Art. 3a Abs. 1 ELG ). Dieses Konzept rechtfertigt sich aus dem
Charakter der Ergänzungsleistung als einer Bedarfsleistung, deren Ausrichtung dort
angebracht ist, wo die Renten der Alters- und Invalidenversicherung sowie allfälliges
übriges Einkommen die minimalen Lebenskosten nicht decken. Die zeitliche Beschränkung
der Rechtsbeständigkeit auf ein Kalenderjahr dient der Sicherstellung der Ausrichtung
korrekter Ergänzungsleistungen, was bei Bedarfsleistungen besonders wichtig ist.

E. 4.2
Der Hinweis der Vorinstanz auf die bestehenden Instrumente zur Erreichung dieses Zwecks
ist nicht sachgerecht. Prozessuale Revision und Wiedererwägung gemäss Art. 53 Abs. 1
und 2 ATSG fallen schon deshalb ausser Betracht, weil es dabei um die Korrektur
fehlerhafter, bereits rechtskräftiger Verfügungen oder Einspracheentscheide geht, welche
nur bei Erfüllung der gesetzlich statuierten Voraussetzungen zulässig ist. Die jährliche
Neuberechnung jedoch betrifft die vorangegangenen Perioden nicht, sondern bezweckt die
Berechnung der korrekten Ergänzungsleistung für das neue Kalenderjahr aufgrund der
aktuellen tatsächlichen Gegebenheiten. Die Änderung der jährlichen Ergänzungsleistung
gemäss Art. 25 ELV und die Revision von Dauerleistungen gemäss Art. 17 Abs. 2 ATSG
sodann, auf deren Anwendbarkeit und Verhältnis zueinander vorliegend nicht näher
einzugehen ist, betreffen die Anpassung (Erhöhung, Herabsetzung oder Aufhebung) der
Leistungen auch im Laufe des Kalenderjahres, was wiederum - im Gegensatz zur jährlichen
Neuberechnung - nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist. Sie ergänzen die
jährliche Neuberechnung, ersetzen diese aber nicht.

E. 4.3



Ergänzend ist festzuhalten, dass das kantonale Gericht dem Umstand, dass die jährliche
Neufestsetzung der Ergänzungsleistungen ohne Bindung an die früher verwendeten
Berechnungsgrundlagen erfolgt und diese vom EL-Ansprecher dementsprechend auch
angefochten werden können, eine zu grosse Bedeutung beimisst. Die Behörden einerseits
werden nicht ohne triftigen Grund von früher festgelegten Berechnungsgrundlagen
abweichen. Bei der Beweiswürdigung dürfen sie im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes
auch berücksichtigen, dass nun angefochtene Berechnungsgrundlagen seinerzeit
unbestritten geblieben waren (Urteil P 4/03 vom 17. November 2003). Der EL-Ansprecher
andrerseits wird dementsprechend nicht mehrfach dieselben Berechnungsgrundlagen
beanstanden, würde er sich doch dadurch dem Vorwurf mutwilliger Prozessführung und
dem damit verbundenen Kostenrisiko aussetzen.

E. 5
Ist demzufolge die Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen in ihrem
Einspracheentscheid vom 8. Mai 2006 zu Unrecht nicht auf das Begehren des
Beschwerdeführers um Überprüfung des Vorliegens eines Verzichtsvermögens
eingegangen, hat sie dies nachzuholen. Die Sache ist an die Beschwerdegegnerin
zurückzuweisen, damit sie über das Begehren des Versicherten neu befinde.

E. 6
Die Gerichtskosten sind von der Beschwerdegegnerin als unterliegender Partei zu tragen (
Art. 66 Abs. 1 BGG ). Bei diesem Verfahrensausgang wird das Gesuch des
Beschwerdeführers um unentgeltliche Prozessführung hinfällig.
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